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Änderungsvereinbarung vom 16.10.2025 
zum Vertrag zur Versorgung in dem Fachgebiet der Kardiologie 
in Baden-Württemberg gemäß § 140a SGB V vom 10.12.2009 

(Kardiologievertrag) 
 
 

 

§ 1 
Änderung Anlage 2, Anhang 3  

(Qualifikations- und Qualitätsanforderungen Kardio-MRT): Stand 01.01.2026   
  

Die Anlage 2, Anhang 3 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 entsprechend der Fassung in der 

Anlage dieser Änderungsvereinbarung neu gefasst. Die Leistung Kardio-MRT wird bis zum 

31.12.2026 verlängert.  

 

 

§ 2 

Erweiterung der Anlage 17 um Anhang 5 (Qualitätsindikatoren): 
 Stand 01.01.2026   

 

 

Die Anlage 17 wird mit Wirkung zum 01.01.2026  um einen neuen Anhang 5 

(Qualitätsindikatoren) entsprechend der Fassung in der Anlage dieser Änderungs-

vereinbarung erweitert.  

 

§ 3 

Änderung Anlage 12 (Vergütungstabelle): 
Stand 01.01.2026   

 

Die Anlage 12 wird entsprechend der Fassung in der Anlage dieser Änderungs-vereinbarung 

neu gefasst. Die GOP E3A (Linksherzkatheter) wird mit Wirkung zum 01.01.2026 um die 

Abrechnungsregel erweitert, dass die EBM-Ziffern 34283 (Serienangiographie) und 34287 

(Zuschlag zu 34283 bei Verwendung eines C-Bogens) nicht am selben Tag neben der E3A 

abrechenbar sind. Darüber hinaus wird die EBM-Ziffer 40909 als neue Einzelleistung analog 

den Regelungen des EBM in den Selektivvertrag mit Wirkung zum 01.07.2025 aufgenommen. 

Das Nähere ist der Anlage zu entnehmen.  

 
 

                                                     
Anlagen 
Anlage 2, Anhang 3 (Kardio-MRT), i.d.F. vom 01.01.2026 

Anlage 12, Vergütungstabelle, i.d.F. vom 01.01.2026 

Anlage 17, Anhang 5 (Qualitätsindikatoren), i.d.F. vom 01.01.2026 
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Stuttgart, den 16.10.2025 
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AOK Baden-Württemberg 
Jürgen Graf 
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